
3979 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Bericht 

des W irtscha fts3usschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1990 betreffend eine Vereinbarung 

gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederösterreich, mit der 

der Syndikatsvertrag zwischen der Republik Osterreich (Bund) und dem Land 

Niederösterreich betreffend die Errichtung und den Betrieb eines Marchfeldkanal

systems geändert und ergänzt wird 

In einer im September 1985 zwischen dem Bund und dem Land Niederöster

reich geschlossenen Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG sowie im darauf basieren

den Marchfeldkanalgesetz wurde die Durchführung des Kanalbaues durch die 

Errichtungsgesellschaft Marchfeldkanal mit einem Kostenrahmen von 2 Milliarden 

Schilling festgelegt. 

Wie die Errichtungsgesellschaft nachgewiesen hat, kann das Kostenlimit von 

2 Milliarden Schilling nicht gehalten werden, wobei sich die Erhöhung zum einen 

aus Preissteigerungen, zwm anderen aus unvorhersehbaren Mehraufwendungen er

gibt. Es wurden daher - wie in der schon genannten Vereinbarung aus 1985 für den 

F all einer Kostenüberschreitung vorgesehen - Verhandlungen zwischen Bund und 

Land Niederösterreich über eine diesbezügliche Änderung des Marchfeldkanalgeset

zes geführt. 

Entsprechend dem Verhandlungsergebnis soll der Kostenrahmen, um eine 

Einstellung bzw. Verzögerung des Baus zu verhindern, im erforderlichen Ausmaß -

d.h. auf 2,86 Milliarden Schilling - aufgestockt werden. 

Weiters soll es ermöglicht werden, daß die Betriebsgesellschaft Marchfeldka

nal neben ihrer Hauptaufgabe auch andere Tätigkeiten, etwa im Zusammenhang mit 

dem geplanten Auen-Nationalpark, wahrnehmen darf. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 

vom 9. Juli 1990 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirtschaftsausschuß somit den 

Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1990 betreffend eine 

Vereinbarung gemäß Art. 15 a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Niederöster

reich, mit der der Syndikatsvertrag zwischen der Republik Osterreich (Bund) und 

dem Land Niederösterreich betreffend die Errichtung und den Betrieb eines 

Marchfeldkanalsystems geändert und ergänzt wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, 1990 07 09 

Franz Kam pie h 1 e r 

Berichterstatter 

1ng. Georg Lud e s ehe I' 

Vorsi tzender 
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